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Anmerkung:

Dieses Skript dient wie auch der Vortrag dazu, Ihr Problembewußtsein zu wecken. Es soll Ihnen aufzeigen, wo juristische Fallen liegen können und wie man diese umgehen kann.

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Punkte zu erwähnen. Allerdings konnten wir nicht alle Rechtsfragen erschöpfend behandeln.

Dieses Skript und der Vortrag sollen Ihnen Anregungen für Ihre Arbeit geben. Sie ersetzen selbstverständlich nicht eine umfassende Rechtsberatung bei der Gestaltung Ihrer Verträge oder der Lösung streitiger Auseinandersetzungen durch Ihren rechtlichen Berater.

Ravensburg, den 28.05.2002

Jochen Beyerlin

Elke Beyerlin-Marschner

Rechtsanwälte

I. Das Leistungsstörungsrecht im Überblick

1. Grundsätzliches

Schuldverhältnisse zwischen zwei Personen zielen in der Regel auf Erbringung einer Leistung (§ 241 I BGB) und erlöschen im Regelfall durch die ordnungsgemäße Erfüllung (§ 362 BGB). 

Zu einer Leistungsstörung kommt es, wenn der Schuldner die zu erbringende Leistung gar nicht, nicht in der geschuldeten Qualität, erbringt oder im Rahmen der Leistungserbringung die Interessen des Gläubigers auf andere Weise verletzt (§ 241 II BGB).

Zentraler Anknüpfungspunkt des Leistungsstörungsrechts ist jetzt der Begriff der Pflichtverletzung (§ 280 BGB). Dabei ist es ohne Bedeutung, auf welchen Gründen die Pflichtverletzung beruht und welche Folgen sie hat. Der Begriff der Pflichtverletzung deckt alle Leistungsstörungen ab: Die Unmöglichkeit der Leistung, die Verzögerung der Leistung, die mangelhafte Leistung oder die Verletzung von Nebenpflichten.

Die gemeinsame Erfassung der beiden Leistungsstörungstypen, Verzögerung der Leistung und schlechte Leistung, ist ein weiteres zentrales Strukturelement des neuen Leistungsstörungsrechts. Die Integration der bisher im besonderen Schuldrecht angesiedelten Gewährleistungsregelungen werden in das allgemeine Schuldrecht übernommen. Auf diese Weise sollen Unterschiede beim Kaufvertragsrecht und beim Werkvertragsrecht u. a. beseitigt werden.

Neu ist das Prinzip, das man als „Sicherung des Vorgangs des Erfüllungsanspruches durch Fristsetzung“ bezeichnen könnte. Dies bedeutet, dass sich ein Schuldner erst dann vom Vertrag lösen und/oder Schadensersatzansprüche unter Zurückweisung oder Rückgabe der Leistung geltend machen kann, wenn er dem Schuldner eine letzte Chance zur vertragsgemäßen Erfüllung seiner Pflichten und damit auch eine letzte Chance zur Erlangung der Gegenleistung gegeben hat. Es wird in der Praxis also vorausgesetzt, dass der Gläubiger dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung gesetzt hat.

Dieses Fristsetzungserfordernis gab es bisher nur beim Verzug. Auch der Verzug (also die Leistungsverzögerung) wurde neu geregelt. Zentraler Anknüpfungspunkt ist wieder die Pflichtverletzung im Sinne des § 280 I BGB. Der Verzug im technischen Sinne ist dann nur noch maßgeblich für den Ersatz von Verzögerungsschäden, § 280 II BGB und Verzugszinsen, § 288 BGB.

Das Kaufrecht kannte bisher kein Recht des Käufers auf Nacherfüllung und erst recht keine Befugnis des Verkäufers, durch Nacherfüllung die weiteren Rechtsbehelfe des Käufers abzuwenden. Die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie der europäischen Gemeinschaft zwang den Gesetzgeber hier zu einer Änderung.

Der Käufer hat nunmehr ein Recht auf Nacherfüllung, § 439 BGB. Dem gegenüber hat nun auch der Verkäufer ein Recht zur Nacherfüllung. Der Käufer ist also nicht mehr sofort zur Rückgängigmachung des Geschäfts oder zur Minderung berechtigt.

Die o. g. Fristsetzung muss angemessen sein. Die dem Schuldner gesetzte Frist muss daher so lang sein, dass dieser die Leistung tatsächlich noch erbringen kann. Der Schuldner soll dabei nun die Gelegenheit erhalten, die bereits in Angriff genommene Leistung zu beenden. Die Frist muss dem Schuldner nicht ermöglichen, mit der Leistungserbringung überhaupt erst zu beginnen.

Wird eine Frist gesetzt, die unangemessen kurz ist, ist diese nicht unwirksam. Sie setzt regelmäßig eine angemessene Frist in Gang. 

Eine Fristsetzung ist nur dann entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung nach Fälligkeit ernsthaft und endgültig verweigert, §§ 281 II 1. Halbsatz, 323 II BGB.

Als Folge der Zusammenfassung aller Leistungsstörungen unter dem Begriff 

„Pflichtverletzung“ und als Folge der Integration des Gewährleistungsrechts in das Leistungsstörungsrecht ergeben sich nunmehr umfassende Rechts-folgenregelungen.

Nach der schadensersatzrechtlichen Grundnorm des § 280 I BGB führt jede Pflichtverletzung zu einem Schadensersatzanspruch, es sei denn, der Schuldner hat die Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Es gibt dann verschiedene Schadensarten, wie z. B. den Verzögerungsschaden, § 280 II BGB und den Schadensersatz statt der Leistung, § 280 III BGB.

Das Recht des Gläubigers zum Rücktritt vom Vertrag ist nunmehr in jedem Fall davon abhängig, dass der Schuldner die Leistungsstörung zu vertreten hat. Ein Rücktritt ist nur dann ausnahmsweise ausgeschlossen, wenn die Pflichtverletzung des Schuldners unerheblich ist, § 323 V BGB. Verletzt der Schuldner eine Nebenpflicht nach § 241 II BGB, so kann der Gläubiger gem. § 324 BGB nur zurücktreten, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.

Im Unterschied zum bisher geltenden Recht kann der Gläubiger auch dann, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist, nicht nur Ansprüche aus dem Rückabwicklungsschuldverhältnis, sondern daneben auch Schadensersatz verlangen, § 325 BGB. Er kann also vom Vertrag zurücktreten und gleichzeitig als Schadensersatz statt der Leistung gem. § 281 BGB die Mehrkosten aus einem sog. Deckungsgeschäft und dem entgangenen Gewinn oder Ersatz der vergeblichen Aufwendungen verlangen.

2. Regelungen der §§ 280 ff BGB

§ 280 I BGB lautet: „ Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.“

Damit kann jede Pflichtverletzung zu einem Schadensersatzanspruch führen. Auf die Art der Pflichtverletzung und damit auf die Art der Leistungsstörung kommt es im Rahmen des § 280 BGB zunächst einmal nicht an. Es ist also unerheblich, ob der Schuldner eine Hauptpflicht oder eine Nebenpflicht, eine Leistungspflicht oder eine Schutzpflicht verletzt hat. Es ist auch ohne Bedeutung, ob er überhaupt nicht, nicht rechtzeitig oder am falschen Ort geleistet hat oder ob er eine ganz andere als die geschuldete Leistung oder eine Leistung erbracht hat, die nach Menge, Qualität und Art oder aus sonstigen Gründen hinter der vertraglich geschuldeten Leistung zurückbleibt.

§ 280 BGB ist also dann einschlägig, wenn es um die Haftung auf einfachen Schadensersatz wegen der Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis geht. Für bestimmte Schäden schreiben die §§ 280 II und 280 III BGB zusätzliche Voraussetzungen vor.

Nach § 280 II BGB haftet der Schuldner für den Ersatz eines Schadens wegen Verzögerung der Leistung. Neben der Pflichtverletzung muss also hier noch Verzug im Sinne des § 286 BGB vorliegen. Gem. § 280 II, § 286 BGB sind wie bisher ersatzfähig die Mehraufwendungen, die durch die Verzögerung angefallen sind, wie z. B. die Kosten einer Ersatzbeschaffung für die Dauer des Verzugs (Ersatzmiete), entgangener Gewinn wegen Produktionsausfalls in Folge verspäteter Lieferung einer Maschine, von Ersatzteilen oder Rohstoffen, Kosten der Rechtsverfolgung.

Nach § 280 III BGB kann Schadensersatz statt der Leistung verlangt werden. Bei Leistungsverzögerung und Schlechtleistung (also der Lieferung eines mangelhaften Leistungsgegenstandes oder der Verletzung einer Nebenpflicht) ist gem. § 281 BGB die erfolglose Bestimmung einer Frist zur Leistung oder zur Nacherfüllung erforderlich.

Bei den vorgenannten Begriffen gibt es Abgrenzungsprobleme. Der Schadensersatz statt der Leistung im Sinne der §§ 280 III, 281 – 283 BGB soll dem herkömmlichen Schadensersatz wegen Nichterfüllung entsprechen (Ersatz des positiven Interesses).

Der Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung nach § 280 II BGB betrifft die bisher schon bekannten Fälle des Verzugs. Der Schuldner haftet also für Schäden, die sich aus einer Verspätung der geschuldeten Leistung ergeben. 

§ 281 BGB legt die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruches für die praktisch wichtigsten Leistungsstörungstypen, die Leistungsverzögerung und die Schlechtleistung fest.

Unter § 280 III BGB in Verbindung mit § 281 BGB fallen die Mehrkosten eines Deckungsgeschäftes oder die Kosten einer Ersatzvornahme durch den Gläubiger. Deckungsgeschäft bedeutet dabei, dass der Gläubiger sich eine Ware anderswo zu einem u. U. höheren Preis beschaffen muss, weil der Schuldner sie nicht rechtzeitig geliefert hat. Ersatzvornahme bedeutet, dass der Gläubiger die eigentlich geschuldete Leistung von einem anderen Unternehmen durchführen lässt, weil der Schuldner die Leistung nicht erbracht hat.

Die entsprechenden Schadenspositionen (Mehrkosten eines Deckungsgeschäfts oder Reparaturkosten) können aber erst nach erfolgloser Bestimmung einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung geltend gemacht werden. Welche Frist angemessen ist, ist nach den Umständen des Einzelfalles zu bestimmen. Im Regelfall dürften dies Fristen von drei bis vierzehn Tagen sein.

Eine Sonderregelung findet sich in § 281 I Satz 3 BGB. Schadensersatz statt der ganzen Leistung ist ausnahmsweise ausgeschlossen, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist. 

Nach §§ 280 III, 282 BGB kann der Gläubiger bei Verletzung einer Nebenpflicht gem. § 243 II BGB Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn ihm die Leistung durch den Schuldner nicht mehr zuzumuten ist, obwohl der Schuldner seine Hauptleistungspflichten und seine Nebenpflichten ordnungsgemäß erfüllen könnte. Es handelt sich hierbei um die seltenen Fälle, in denen die Nebenpflichtverletzung den Vertragszweck derartig gefährdet, dass nach Treu und Glauben vom Gläubiger ein Festhalten am Vertrag nicht mehr erwartet werden kann. 

Bisher waren solche Fälle unter dem Begriff „positive Forderungsverletzung“ bekannt.

§ 280 III BGB betrifft den praktisch seltenen Fall der Unmöglichkeit. Kann der Schuldner seine Leistungspflicht gar nicht erfüllen, und hat der Schuldner dieses Leistungshindernis zu vertreten, so kann der Gläubiger ohne Weiteres Schadensersatz statt der Leistung geltend machen. Er kann dabei so gestellt werden, als ob die Leistung erbracht worden wäre. Er kann also nicht nur eine über seiner Gegenleistung liegenden Wert der Sache ersetzt verlangen, sondern auch einen entgangenen Weiterveräußerungsgewinn oder die Kosten eines teureren Deckungsgeschäfts.

Damit ist zusammenfassend festzustellen, dass die praktische Relevanz des einfachen Schadensersatzes nach § 280 I BGB begrenzt ist. Umfasst werden von § 280 I BGB die Schäden an absoluten Rechtsgütern des Gläubigers, die durch die Verletzung von Nebenpflichten gem. § 241 II BGB entstanden sind, also die klassischen Mangelfolgeschäden und Begleitschäden.

Neu ist die Regelung des § 284 BGB. Danach kann der Gläubiger an Stelle des Schadensersatzes statt der Leistung Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte.

Diese neue Regelung zielt auf die Fälle, in denen sich Investitionen, die der Gläubiger in Erwartung einer vereinbarungsgemäßen Vertragserfüllung getätigt hat, wegen einer Pflichterfüllung des Schuldners als nutzlos erweisen. Gemeint sind z. B. Vertragskosten (Übergabekosten, Versendungskosten, Beurkundungskosten) oder Zölle, Fracht, Einbau- und Montagekosten. Zu ersetzen sind auch Zinsen, die ein Gläubiger für ein zur Finanzierung des Geschäfts aufgenommenes Darlehen zu entrichten hatte.

Nicht erfasst sind dagegen die Kosten für die Untersuchung der Ware oder die Rückabwicklung des Geschäfts, da diese Aufwendungen gerade nicht im Vertrauen auf die ordnungsgemäße Erfüllung des Geschäfts erfolgt sind.

Der Gläubiger kann allerdings nur Aufwendungen ersetzt verlangen, die er billigerweise machen durfte. Trifft den Gläubiger also ein Mitverschulden, weil er voreilig Aufwendungen macht, obwohl ihm bereits Anzeichen für ein Scheitern des geschlossenen Vertrages bekannt sind, kann er diese nicht ersetzt verlangen.

3. Unmöglichkeit

Mit den §§ 275, 311 a, 326 BGB hat der Gesetzgeber ein völlig neues Konzept zur Bewältigung der Unmöglichkeit eingeführt. Es geht im Kern um die Frage, was passieren soll, wenn für den Schuldner die Erfüllung seiner Pflicht mit Schwierigkeiten verbunden ist. Es geht dabei um die Frage, welche Erschwernisse er bewältigen muss oder unter welchen Voraussetzungen er von seiner Leistungspflicht befreit wird.

Nach § 275 I ist der Anspruch auf Leistung ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. Können also weder der Schuldner noch irgendein anderer die Leistung erbringen, muss der Schuldner nicht mehr leisten. Wenn der geschuldete Gegenstand zerstört wurde oder wenn eine Forderung, deren Abtretung geschuldet wird, erloschen ist oder wenn die geschuldete Sache bereits dem Käufer gehört oder wenn die zu liefernde Sache von der Polizei beschlagnahmt worden ist, muss der Schuldner nicht mehr leisten.

Ein Anwendungsfall des § 275 I BGB liegt auch vor, wenn der persönlich zu einer Dienstleistung verpflichtet Schuldner wegen Krankheit etc. verhindert ist und die Leistung nicht nachgeholt werden kann.

§ 275 II BGB gibt dem Schuldner ein Recht die Leistung zu verweigern, soweit sie einen Aufwand erfordert, der in einem groben Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Gläubiger steht. 

§ 275 III BGB betrifft den Fall der Leistung, die in der Person des Schuldners zu erbringen ist. Ist also z. B. ein Sänger erkrankt, muss er das Konzert nicht geben.

Braucht der Schuldner nach § 275 BGB nicht zu leisten, entfällt im Gegenzug auch der Anspruch auf die Gegenleistung, § 326 I Satz 1. Halbsatz BGB. Im Zweifelsfall ist also in obigem Fall der Sänger nicht zum Auftreten verpflichtet. Der Veranstalter muss dem Sänger aber auch die vereinbarte Gage nicht bezahlen.

Sonderfälle betreffen § 326 III bis V BGB.

Besteht ein Leistungshindernis bereits bei Vertragsabschluss, kann der Gläubiger nach seiner Wahl Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz seiner Aufwendungen verlangen, § 311 a II BGB.

II. Insbesondere c.i.c., Verzug und Rücktritt

1. Verschulden vor Vertragsschluss (culpa in contrahendo)

Ein Schuldverhältnis mit Schutzpflichten nach § 241 II BGB entsteht auch durch die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, durch die Anbahnung eines Vertrags und durch ähnliche geschäftliche Kontakte, § 311 II BGB. Dies bedeutet, dass bei einer Pflichtverletzung Schadensersatzansprüche auch in diesen Fällen geleistet werden muss.

2. Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Schuldnerverzugs

Eine verspätete Leistung kann eine ganze Reihe nachteiliger Rechtsfolgen für den Schuldner nach sich ziehen. Im Recht des Schuldnerverzugs sind als wichtigste Rechtsfolgen ein Schadensersatzanspruch wegen Verzögerung der Leistung, §§ 280 I , 280 II, 286 BGB, ein Anspruch auf Zinsen bei Geldschulden, § 288 BGB und eine Haftungsverschärfung, § 287 BGB, geregelt.

Leistet ein Schuldner auf einen wirksamen, fälligen und durchsetzbaren Anspruch eines Gläubigers nicht, obwohl er dazu die Möglichkeit hätte, gerät er in Verzug.

Grundsätzlich ist Verzugsvoraussetzung eine Mahnung oder eine ähnliche Handlung, § 286 I BGB. Eine Mahnung ist eine Willenserklärung, die eindeutig und bestimmt eine Leistung einfordert.

Die Erhebung einer Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids stehen der Mahnung gleich, §§ 286 I Satz 2 BGB.

Eine Mahnung ist entbehrlich, wenn im Vertrag eine Leistung nach dem Kalender, § 286 II Nr. 1 BGB bestimmt ist oder wenn der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, § 286 II Nr. 2 BGB.

Im Gegensatz zum früheren Recht reichen Klauseln wie „Bezahlung zwei Wochen nach Rechnung“ oder „Zahlung sieben Tage nach Fertigstellung“ jetzt zur Begründung des Verzugs aus.

Verweigert der Schuldner die Leistung endgültig und ernsthaft, gerät er auch ohne Mahnung gem. § 286 II Nr. 3 BGB in Verzug. Auch die Annahme eines Auftrags, der eine besonders eilige Leistung zum Inhalt hat, wie z. B. die Reparatur eines Wasserrohrbruchs, begründet eine sofortige Leistungspflicht. Wird die Leistung nicht umgehend erbracht, gerät der Schuldner in Verzug, § 286 II Nr. 4 BGB.

Neu ist die Regelung des § 286 II BGB. Diese Vorschrift gilt nur für Geldforderungen aus einem Vertrag. Der Schuldner einer derartigen Forderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung leistet. Ist der Schuldner Verbraucher, so gilt dies nur, wenn er auf diese Folgen in der Rechnung besonders hingewiesen worden ist.

Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder der Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, soweit er nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.

Die 30-Tage-Frist beginnt mit dem Zugang einer Rechnung. In bestimmten Sondergesetzen sind teilweise Formerfordernisse für Rechnungen enthalten. Wenn diese nicht erfüllt werden, liegt keine ordnungsgemäße Rechnung vor (VOB, BRAGO, § 14 UstG).

In der Praxis als problematisch herausgestellt hat sich das Erfordernis des Zugangs der Rechnung. Es gelten hier §§ 130 ff BGB. Im Streitfall muss der Rechnungsaussteller nachweisen, dass sein früherer Geschäftspartner die Rechnung erhalten hat. Für die Praxis gilt hier folgender Tipp: Lassen Sie sich in jedem Fall von Ihrem Geschäftspartner den Erhalt der Rechnung bestätigen. Wenn dies nicht möglich ist und der Erhalt der Rechnung streitig wird, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als die Rechnung durch einen Zeugen oder den Gerichtsvollzieher zustellen zu lassen. Nur dann haben Sie den Nachweis für den Zugang der Rechnung rechtssicher erbracht.

Soweit Sie in Zukunft Rechnungen gegenüber Verbrauchern (Umgangssprachlich kann man diesen Begriff mit Privatpersonen übersetzen) ausstellen, müssen Sie diese auf § 286 III Nr. 1 2. Halbsatz BGB hinweisen.

Rechtsfolge eines ordnungsgemäß herbeigeführten Schuldnerverzugs ist der Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung nach §§ 280 I, 280 II, 286 BGB.

Der Schuldner haftet dabei insbesondere für den angemessenen Ersatz aller durch den Zahlungsverzug bedingten Beitreibungskosten des Gläubigers. Dies gilt in Zukunft wohl auch für die Kosten von Inkassobüros. Der Zeit- und Verwaltungsaufwand könnte in Zukunft ersatzfähig sein.

Dabei gewährt § 288 I Nr. 1 BGB dem Gläubiger einen besonderen Anspruch auf Verzugszinsen bei Geldschulden. Die Höhe der Verzugszinsen beträgt 5 % über dem Basiszinssatz. In der Praxis sollten Sie hier darauf achten, dass Sie die Verzugszinsen auch in voller Höhe geltend machen. Es kann sich hierbei um erhebliche Beträge handeln.

Zu beachten ist, dass die §§ 286 ff BGB sog. dispositives Recht sind. Sie können also durch eine Individualvertrag oder durch allgemeine Geschäftsbedingungen abbedungen werden. Sie sollten also besonders darauf achten, ob Ihr Geschäftspartner allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, bei denen er weniger Verzugszinsen leisten muss. Auf derartige Klauseln sollten Sie sich nicht einlassen.

3. Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag

Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vom Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Fall des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und die gezogenen Nützungen herauszugeben, § 346 I BGB.

Wenn nach einem Rücktritt die Rückabwicklung nicht möglich ist, weil die Herausgabe nicht mehr möglich ist oder der empfangene Gegenstand verbraucht, veräußert, belastet, verarbeitet oder umgestaltet worden ist oder der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder untergegangen ist, hat der Schuldner statt der Rückgewähr Wertersatz zu leisten, § 346 II BGB.

Es gibt diesbezüglich noch einen Ausschlusstatbestand, § 346 III BGB.

III. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Was sind AGB ?

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen ein äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrages bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat, § 305 I BGB.

Dies bedeutet insbesondere, wie bisher auch, dass jeder Vertrag, der mehr als einmal gleichlautend verwendet wird, allgemeine Geschäftsbedingungen darstellt. Es bezieht sich dies nicht nur auf das „Kleingedruckte“ oder auf gesondert auf der Rückseite eines Blattes abgedruckte Geschäftsbedingungen. Wenn ein Vertrag, z. B. ein Kaufvertrag, immer wieder verwendet wird, ist der gesamte Vertrag Geschäftsbedingung im Sinne des § 305 BGB. Der gesamte Vertrag unterliegt damit dann der Inhaltskontrolle der §§ 307 bis 309 BGB. Dies müssen Sie beachten.

2. Einbeziehung in den Vertrag

Im Regelfall sind allgemeine Geschäftsbedingungen zum Nachteil des Geschäftspartners gedacht. Dieser hat also grundsätzlich ein Interesse daran, dafür zu sorgen, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht gelten. Dies erreicht er am ehesten dadurch, dass er behauptet die allgemeinen Geschäftsbedingungen seien nicht in den Vertrag mit einbezogen worden. 

Einbezogen worden in einen Vertrag sind allgemeine Geschäftsbedingungen dann, wenn ein ausdrücklicher oder jedenfalls deutlich sichtbarer Hinweis erfolgt, wenn der Vertragspartner die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat und wenn er mit der Geltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden ist. Dieses Einverständnis kann auch dadurch erklärt werden, dass der Vertrag widerspruchslos durchgeführt wird.

Wenn Sie selbst allgemeine Geschäftsbedingungen verwenden, müssen Sie also dafür Sorge tragen, dass diese allgemeinen Geschäftsbedingungen Vertragsinhalt werden. Ein deutlicher Hinweis sollte kurz vor der Unterschrift des Vertragspartners enthalten sein. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sollten entweder dem Vertrag beigefügt werden oder hinten auf Ihren entsprechenden Briefbögen abgedruckt werden. Beachten müssen Sie dabei, dass allgemeine Geschäftsbedingungen im Falle der Verwendung von Telefax vom Gegner nicht zur Kenntnis genommen werden können. 

Wenn Sie auf Ihre AGB deutlich hingewiesen haben oder diese zusammen mit dem Vertrag übersandt haben und Ihr Vertragspartner sich widerspruchslos darauf einlässt, gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen als Bestandteil des Vertrages.

3. Inhaltskontrolle

Die AGB einer Inhaltskontrolle zu unterwerfen, beruht auf dem Gedanken der Vertragsgerechtigkeit. Die Verwendung von AGB birgt die Gefahr, dass der Verwender einseitig seine Rechtsposition stärkt, in dem er beispielsweise sich von seinen Verpflichtungen freizeichnet und alle Risiken auf den anderen Vertragsteil abwälzt. Zum Schutz des anderen Vertragspartners wurden die Regelungen des bisherigen AGBG in das BGB übernommen. 

Die Inhaltskontrolle erfolgt anhand der §§ 307, 308, 309 BGB.

Für Verbraucherverträge gelten Besonderheiten. Ein Verbrauchervertrag ist jeder Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, § 310 III Nr. 2 BGB betrifft vorformulierte Vertragsbedingungen, die nicht für eine Vielzahl von Verträgen, sondern nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind. Diese sind zwar an sich keine AGB. Gleichwohl sollen wesentliche Vorschriften, vor allem die §§ 307, 308, 309 BGB Anwendung finden, weil der Verbraucher wegen der Vorformulierung auch hier auf den Inhalt der Vertragsbedingungen keinen Einfluß nehmen kann.

4. Rechtsfolgen der Unwirksamkeit oder der Nichteinbeziehung von AGB

Sind einzelne Klauseln unwirksam oder werden sie nicht Vertragsbestandteil, berührt das den Vertrag im übrigen grundsätzlich nicht, § 306 I und § 306 III BGB. An Stelle der nicht wirksam einbezogenen oder unwirksamen Klausel treten jedoch die gesetzlichen Bestimmungen. 

IV. Das Recht des Kaufvertrags

1. Zustandekommen eines Kaufvertrags

Es soll an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass ein Vertrag durch Angebot und Annahme zustande kommt, §§ 145 – 156 BGB. Das Schweigen auf ein Angebot führt dazu, dass ein wirksamer Vertrag nicht abgeschlossen worden ist. 

Es gibt für diesen Grundsatz nur eine Ausnahme. Dies ist das kaufmännische Bestätigungsschreiben. Wenn also ein wirksames kaufmännisches Bestätigungsschreiben, z. B. in Form einer Auftragsbestätigung, vorliegt, und der Geschäftspartner Kaufmann im Sinne des HGB ist, gilt sein Schweigen als Annahme des Angebots in Form der Auftragsbestätigung.

Es empfiehlt sich daher dringend, in jedem Fall für einen ordnungsgemäßen Vertragsabschluss zu sorgen. Wenn Sie ein Angebot machen, genügt es, wenn Ihr Kunde dieses Angebot abzeichnet. Es genügt auch, wenn Sie einen Vertrag Ihrem Geschäftspartner zufaxen und beide Parteien diesen Vertrag unterzeichnen. Die Anforderungen hieran sind auch unter Berücksichtigung der Hektik des täglichen Lebens nicht so hoch, dass die kurze Faxbestätigung nicht eingeholt werden könnte.

2. Mängelhaftung

Das Kernstück des Kaufrechts ist wie bisher auch die Mängelhaftung. 

§ 433 I Nr. 2 BGB bestimmt ausdrücklich die Pflicht des Verkäufers, den Kaufgegenstand frei von Sach- und Rechtsmängeln zu leisten. Leistet der Verkäufer im Widerspruch zu § 433 I Nr. 2 mangelhaft, so erfüllt er seine vertraglichen Pflichten nicht vollständig. Folglich liegt eine Teilleistung vor, zu der der Verkäufer nach § 266 BGB nicht berechtigt ist. 

Dies hat zwei Konsequenzen:

Erkennt der Käufer, bei dem Versuch, trotz Mangelhaftigkeit der Sache den Kaufvertrag zu erfüllen, die Mangelhaftigkeit des Kaufgegenstandes, kann er die Lieferung zurückweisen, ohne in Gläubigerverzug zu kommen, § 294 BGB.

In Folge des § 433 I Nr. 2 ist der Verkäufer gehalten, den Mangel zu beseitigen oder aber eine andere mangelfreie Sache zu liefern.

Hat der Verkäufer die Sache bereits übereignet und übergeben, stehen dem Käufer die Rechte aus den §§ 437 Nr. 1, 439 I BGB zu. Er kann nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Die Entscheidungsfreiheit steht nach dem eindeutigen Gesetzestext dem Käufer und nicht dem Verkäufer zu. Allerdings begründet § 439 III BGB ein Leistungsverweigerungsrecht des Verkäufers, wenn die von ihm gewählte Variante der Nacherfüllung für ihn mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. 

Auch wenn § 434 BGB auf den ersten Blick den Eindruck vermittelt, dass der Käufer nach seinen freien Entscheidung zwischen den dort geregelten Möglichkeiten der Nacherfüllung, des Rücktritts, der Minderung oder des Schadensersatzes wählen könnte, ergibt sich aus §§ 280 I, 280 III, 281 I, 281 II, 323 I und 323 II BGB, dass Schadensersatz statt der Leistung oder ein Rücktritt vom Vertrag wegen eines Mangels der Kaufsache grundsätzlich nur möglich ist, wenn der Käufer zuvor dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nachbesserung gesetzt und diese erfolglos abgelaufen ist.

Ausnahmen von den obigen Grundsätzen gelten im Fall ernsthafter und endgültiger Erfüllungsverweigerung oder bei sonstigen besonderen Umständen, die sofortigen Schadensersatzanspruch bzw. Rücktritt rechtfertigen (§§ 281 II, 323 II Nr. 1, 281 II, 323 II Nr. 3 BGB).

Es wurde bereits dargestellt, dass der Verkäufer die Möglichkeit hat, die von dem Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist. 

Zwei Beispielsfälle sollen diese verdeutlichen:

Artikel des täglichen Lebens, wie z. B. einfache Uhren, lassen sich häufig nur mit unverhältnismäßigem Aufwand reparieren. Entscheidet sich der Verkäufer insoweit dafür, die Beseitigung des Mangels zu verlangen, kann der Verkäufer dies ablehnen und stattdessen eine andere mangelfreie Uhr liefern. 

Verkauft der Verkäufer dem Käufer eine teure, technisch komplizierte Maschine und weist diese einen kleinen, leicht und folgenlos zu behebenden Defekt auf, kann der Verkäufer die von dem Käufer gewählte Neulieferung einer anderen Maschine ablehnen und stattdessen die Beseitigung des Mangels anbieten.

Von grundlegender Bedeutung für die Mängelhaftung ist der Begriff des Sach- und Rechtsmangels. Anders als früher enthält § 434 BGB nunmehr eine Beschreibung.

Nach § 434 I Satz 1 und 2 BGB gilt vorrangig der subjektive Fehlerbegriff. Eine Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Maßgelblich dafür ist ausschließlich die vertragliche Vereinbarung, nicht aber eine objektive Betrachtung. Über- und Unterschreitungen des üblichen Qualitätsstandards durch vertragliche Abrede sind folglich zu beachten.

In der Praxis werden Sie in Zukunft verstärkt dafür Sorge tragen müssen, dass Sie bei Verkauf oder Herstellung einer Sache diese im Kaufvertrag bzw. Werkvertrag genau bezeichnen und auch die genaue Beschaffenheit der Ware vertraglich vereinbaren. Sie schaffen sich dadurch eine hervorragende Ausgangsposition für einen etwaigen Rechtsstreit.

Wird die Beschaffenheit nicht besonders vereinbart, ist eine Sache mangelfrei, wenn sie sich für nach dem Vertrag vorausgesetzte Verbindung eignet, § 434 I Satz 2 Nr. 1 BGB. Dies trifft z. B. Fälle, in denen auf Grund einer langjährigen Vertragsbeziehung der Verkäufer weiß, wofür der Käufer die Sache benötigt und ihre Verbindung daher von den Parteien nicht nochmals besonders abgesprochen wird.

Fehlen die beiden genannten Voraussetzungen jedoch, kommt es darauf an, ob sich die Sache für eine gewöhnliche Verwendung eignet und ob die Sache die Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann.

Mangelfreiheit bedeutet also insoweit die Übereinstimmung mit den allgemeinen Standards und Gepflogenheiten, Mangelhaftigkeit deren Unterschreitung.

Da die Übereinstimmung mit den allgemeinen Standards und Gepflogenheiten im Regelfall nur über ein Sachverständigengutachten geklärt werden kann, sind rechtliche Streitigkeiten über diese Punkte sehr teuer. Es empfiehlt sich auch deshalb eine vertragliche Vereinbarung der Beschaffenheit.

Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist, dass zu den Beschaffenheitsanforderungen auch Eigenschaften zählen, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Käufers, des Herstellers oder seiner Gehilfen, insbesondere bei der Werbung oder bei der Kennzeichnung bestimmter Eigenschaft erwarten darf. Damit erfolgt zum ersten Mal im bundesdeutschen Recht eine ausdrückliche Berücksichtigung von Aussagen in der Werbung oder der sonstigen Produktbeschreibung, soweit es sich nicht um allgemeine Anpreisungen, sondern um konkrete Eigenschaftsbeschreibungen handelt.

Das Haftungsrisiko des Verkäufers wird nach § 434 I Satz 2 2. Halbsatz BGB dann begrenzt, wenn rechtzeitig vor der Kaufentscheidung eine Korrektur der werblichen Anpreisung erfolgte oder wenn der Verkäufer die werbliche Äußerung weder kannte noch kennen musste. Die Beweislast in einem evtl. Prozess trägt allerdings der Verkäufer.

Neu eingefügt in das BGB wurde auch § 434 II BGB, die sog. IKEA-Klausel. Vor dem Hintergrund des Abschlusses zahlreicher Kaufverträge über Gegenstände mit Selbstmontage ist ein Fachmangel auch dann gegeben, wenn die vereinbarte Montage durch den Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen unsachgemäß durchgeführt wurde.

Führt die fehlerhafte Montageanleitung zu einem falschen Zusammenbau durch den Käufer oder einen Dritten, bedeutet auch dies einen Sachmangel. Eine fehlerhafte Montageanleitung steht auch einer falschen Betriebsanleitung gleich. Führt sie zu Bedienungsfehlern, liegt ein Sachmangel vor.

Von besonderer Bedeutung ist die allein für den Verbrauchsgüterkauf gültige Beweislastregel des § 476 BGB. Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrenübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrenübergang mangelhaft war, es sei denn diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar. 

Die Ausnahmen betreffen vor allem kurzlebige Verbrauchsgüter und Verschleißteile, ferner auch Mängel, die erkennbar durch falsche Nutzung des Käufers beruhen, wie etwa Beulen in einem neuen Auto.

Dies bedeutet, dass innerhalb der ersten sechs Monate der Verkäufer beweisen muss, dass die Sache zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs nicht manghalftig war.

Hat der Käufer zusätzlich noch eine Garantieerklärung des Verkäufers erhalten, so hat er innerhalb der Garantiefrist und innerhalb der ersten sechs Monate die Möglichkeit, wegen Sachmangels und wegen der Garantierklärung gegen den Verkäufer vorzugehen.

Die Rechtsfolgen der Mangelhaftigkeit einer Sache sind folgende:

Der Käufer hat zunächst einen Anspruch auf mangelfreie Lieferung und einen Nacherfüllungsanspruch.

Danach hat der Käufer noch das Recht der Minderung. Er kann den Kaufvertrag also grundsätzlich bestehen lassen, jedoch eine Reduzierung des Kaufpreises verlangen, §§ 441 I Satz 1, 441 III Satz 1 BGB.

Der Käufer kann den Kaufpreis auch bei unerheblichen Pflichtverletzungen mindern.

Nach §§ 434 Nr. 2, 323, 326 V BGB hat der Käufer das Recht, aus Anlass eines Mangels vom Kaufvertrag zurück zu treten. Der Rücktritt ist ein Gestaltungsrecht. Der Rücktritt muss also vom Käufer gegenüber dem Verkäufer ausdrücklich erklärt werden.

Mit der Erklärung des Rücktritts entsteht ein sog. Rückgewährschuldverhältnis. Ist der Kaufpreis noch nicht bezahlt, verliert der Verkäufer das Recht auf Kaufpreiszahlung, § 326 I Satz 1 BGB.

Da es sich hier um einschneidende Wirkungen handelt, hat der Gesetzgeber eine Einschränkung des Rücktrittsrechts vorgesehen. In Fällen von unerheblicher Bedeutung, also in den Fällen, in denen nur ein geringfügiger Mangel vorliegt, ist das Recht zum Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen, § 323 V Satz 2 BGB.

Da die Lieferung bei einer fehlerhaften Sache wegen § 433 I Satz 2 BGB eine besondere Form der Pflichtverletzung darstellt, eröffnet dies dem Käufer auch die Möglichkeit, Schadensersatzansprüche nach § 280 I BGB geltend zu machen. Er muss jedoch wegen §§ 280 III, 281 I BGB dem Verkäufer zunächst eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen.

Verletzt der Verkäufer andere Rechtsgüter oder Rechte des Käufers (der Käufer wird durch unvorsichtige Lieferung am Körper verletzt), kann der Verkäufer Schadensersatz verlangen. Dieser Schadensersatz kann jedoch zusätzlich zur Leistung verlangt werden.

Für Verzugsschäden wegen zu später Lieferung haftet der Verkäufer nach §§ 280 II, 286 BGB, wenn er sich im Verzug befindet.

Nach § 284 BGB kann der Gläubiger an Stelle des Schadensersatzes auch Ersatz seiner Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durften.

Die Verjährungsfristen sind im Gegensatz zu früher erheblich erweitert worden. Die regelmäßige Verjährungsfrist aus Anlass einer mangelhaften Lieferung beträgt nach § 438 I Nr. 3 zwei Jahre. In fünf Jahren verjähren die in § 437 Nr. 1 und 3 BGB genannten Ansprüche bei einem Bauwerk bzw. bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. 

3. Besonderheiten beim Verbrauchsgüterkauf

Auf abweichende Vereinbarungen, z. B. im AGB, von den §§ 433 bis 435, 437, 439 bis 443 BGB kann sich der Unternehmer, wenn die Abweichung zu Lasten des Verbrauchers geht, nicht berufen.

Abweichungen sind also nur von der Regelung der Schadensersatzansprüche im §§ 437 Nr. 3, 440, 280 ff und 475 III BGB ausdrücklich zugelassen.

Die verjährungsrechtlichen Regelungen in § 438 BGB können in Verbrauchsgüterkaufverträgen ebenfalls nur in Grenzen zu Lasten der Verbraucher verändert werden. Abweichungen zu Lasten der Käufer nach Mitteilung des Mangels sind stets ohne Einschränkung zulässig. Vor Mitteilung des Mangels jedoch nur dann, wenn die vereinbarte Verjährungsfrist bei neuen Sachen zwei Jahre und bei gebrauchten Sachen ein Jahr nicht unterschreitet, § 475 II BGB.

Hier besteht in der Praxis ein erhöhter Bedarf, ihre allgemeine Geschäftsbedingungen an die neue Rechtslage anzupassen.

Besondere Probleme ergeben sich für den Rücktritt des Letztverkäufers gegenüber seinem Lieferanten aus Anlass geltend gemachter Mängel des Käufers gegenüber dem Letztverkäufers. Liegt die Verantwortung für einen Mangel am Vorlieferanten oder gar beim Produzenten, ergeben sich notwendigerweise Rückkoppelungen auf die Käuferkette. Verlangt der Käufer z. B. Nachbesserung nutzt dem letzten Verkäufer keine Neulieferung seitens des Vorlieferanten mehr. Ist der Käufer wirksam vom Vertrag zurückgetreten, macht die Ausnützung der Befugnisse des Vorlieferanten aus § 439 I BGB gleichfalls wenig Sinn.

Deswegen hat der Gesetzgeber in § 478, § 479 BGB neue Regelungen eingefügt.

Muss der Endverkäufer die Sache zurücknehmen, bekommt er einen geringeren Kaufpreis, muss er seinem Vorlieferant nicht erst eine Frist für Mangelbeseitigung oder Neulieferung setzen. Der Endverkäufer kann die wirtschaftlichen Folgen aus der Geltendmachung der Rechte des Verbrauchers unmittelbar an seinen Vorlieferanten überwälzen. Ein Haftungsausschluss des Vorverkäufers ist nur in Ausnahmefällen möglich.

Der Endverkäufer hat auch einen Aufwendungsersatzanspruch gegenüber seinem Vorlieferanten, § 478 II BGB auf Ersatz der entstandenen Material-, Arbeits- und Transportkosten.

Zu beachten ist bei derartigen Lieferketten allerdings, dass zwischen dem Endverkäufer und seinem Vorlieferanten Handelskaufverträge bestehen. Für diese gilt die Rügepflicht des § 377 HGB weiter. Hat der Endverkäufer also von seinem Vorlieferanten eine mangelhafte Sache erhalten, den Mangel aber jedoch wegen fehlender Untersuchung nicht bemerkt, kann er bei seinem Vorlieferanten keinen Regress nehmen. Er bleibt zwar dem Endverbraucher gegenüber zur Haftung verpflichtet, er bleibt auf dieser Haftung allerdings „sitzen“. 

V. Das Recht des Werkvertrags

1. Regelung des Werkvertragsrechts

Mit der Neuregelung des Schuldrechts sind die Gewichtungen im Verhältnis von Kauf- und Werkvertrag zu Gunsten der kaufrechtlichen Vorschriften verschoben worden. Nunmehr finden auf alle Verträge, die die Herstellung oder Erzeugung beweglicher Sachen zum Gegenstand haben, die Vorschriften über die Kaufanwendung, § 651 Satz 1 BGB. Es spielt keine Rolle, ob der Stoff, aus dem die Sache herzustellen ist, vom Besteller gestellt wird oder vom Unternehmer beschafft werden muss.

Für Verträge über die Herstellung nicht vertretbarer Sachen gibt es Ausnahmen. Für Verträge, deren Gegenstände keine Sachen, sondern unkörperliche Gegenstände sind, z. B. Planungsleistungen, Gutachten, künstlerische Leistungen, gilt das Werksvertragsrecht. Auch unterfallen alle Verträge dem Werkvertragsrecht, die auf die Herstellung oder Erzeugung unbeweglicher Sachen gerichtet sind. Hauptanwendungsfall ist die Errichtung eines Gebäudes und der Einbau von Gegenständen in ein Gebäude, wo sie zu wesentlichen Bestandteilen des Gebäudes werden. 

2. Vergütung des Kostenvoranschlags

Nach § 632 III BGB ist ein Kostenvoranschlag im Zweifelsfall nicht zu vergüten. Eine Ausnahme gilt im Vergaberecht. Bei der öffentlichen Ausschreibung von Bauvorhaben werden in der Regel für die Versendung der Ausschreibungsunterlagen Entgelte verlangt. Dies ist rechtlich nicht zu beanstanden, weil es in der VOB geregelt ist.

Sonstige Vorarbeiten, die über einen Kostenvoranschlag hinausgehen, wie z. B. die Anfertigung von Zeichnungen oder Leistungsbeschreibungen oder Modellen, sind weiterhin zu vergüten, wenn dies üblich ist, § 632 I BGB.

Eine Vereinbarung zwischen den Parteien darüber, dass ein Kostenvoranschlag zu vergüten ist, muss schriftlich und in einer Individualvereinbarung getroffen werden, damit sie wirksam ist. Eine Abrede, dass Kostenvoranschläge zu vergüten sind, ist in den AGB nicht zulässig.

3. Mängelhaftung

Der Kunde (Besteller) kann vom Werkunternehmer eine Nacherfüllung, d. h. Beseitigung des Mangels oder Neuherstellung nach § 635 I BGB verlangen, § 634 Nr. 1 BGB.

Unter den Voraussetzungen des § 637 BGB nach erfolglosem Ablauf einer zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist zur Selbstvornahme schreiten, d. h. den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen verlangen, § 634 Nr. 2 BGB.

Daneben tritt nunmehr – wie im Kaufrecht – das Rücktrittsrecht als Gestaltungsrecht, § 634 Nr. 3 BGB.

Der Besteller kann auch Minderung des Werkunternehmerlohns verlangen, § 634 Nr. 3 BGB.

Schließlich kann der Besteller nach den §§ 280, 281, 283, 311 a Schadensersatz oder nach § 284 BGB Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Im Gegensatz zum früheren Recht kann der Besteller auch nach Ablauf der nach §§ 634 Nr. 3, 634 Nr. 4, 281, 323 BGB für den Rücktritt, die Minderung oder den Schadensersatz erforderlichen Nachfrist weiterhin den Anspruch auf Nacherfüllung geltend machen.

Der Erfüllungsanspruch ist erst dann ausgeschlossen, wenn der Besteller vom Vertrag zurücktritt oder gemindert hat oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt hat. Im Gegensatz zu früher kann der Besteller auch nach erklärtem Rücktritt immer noch auf den Anspruch auf Schadensersatz übergehen, § 325 BGB. 

Der Begriff, wann ein Werkmangel vorliegt, ist nunmehr in § 633 BGB ausführlich geregelt. Das Gesetz stellt für die Mangelfreiheit des Werkes wie das Kaufrecht in erster Linie auf den Inhalt der Parteivereinbarung und nicht auf die objektive Verkehrsanschauung ab. Ein Werk ist danach frei von Sachmängeln, wenn es die nach dem Vertrag geschuldete Beschaffenheit aufweist, also die sog. Istbeschaffenheit und die sog. Sollbeschaffenheit übereinstimmen, § 633 II BGB. Zur Ermittlung der Sollbeschaffenheit sieht das Gesetz eine dreistufige Prüfung vor. Entsprechend dem Kaufrecht kommt der konkreten Parteivereinbarung die größte Bedeutung zu, § 633 II Satz 1 BGB. Sofern dem Werk eine Eigenschaft fehlt, die es nach dem Inhalt des Vertrages haben sollte, liegt ein Sachmangel vor, und zwar unabhängig davon, ob das Fehlen dieser Eigenschaft den Wert ausschließt oder mindert.

Es empfiehlt sich auch hier in der Praxis, die genaue Beschaffenheit der Sache vertraglich festzulegen, damit man sich später über diesen Punkt nicht streiten muss.

Soweit das Vorhandensein von Eigenschaften nicht ausdrücklich vereinbart worden ist, kann ihr Fehlen dennoch einen Sachmangel begründen, wenn hierdurch die Eignung für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung in Frage gestellt wird, § 633 II Satz 2 Nr. 1 BGB.

Maßgeblich ist auch hier wieder die individuelle Zwecksetzung, also der nach dem Vertrag vorausgesetzte Verbrauch.

Lässt sich aus dem Inhalt des Vertrages kein konkreter Verwendungszweck entnehmen, so ist das Werk dann frei von Sachmängeln, wenn es sich für den gewöhnlichen Verwendungszweck eignet, § 633 II Satz 2 Nr. 2 BGB.

Das Werk muss außerdem eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Werken gleicher Art üblich ist und diese Bestellung nach der Art des Werks erwarten kann. Auch hier ist dem Sachverständigengutachten im Prozess Tür und Tor geöffnet.

Die Rechtsfolgen wurden bereits kurz dargestellt. Dem Besteller steht ein Erfüllungsanspruch bis zur mangelfreien Herstellung des Werkes zu. Der Nacherfüllungsanspruch aus § 635 BGB ist ein Anspruch auf die nach dem Vertrag geschuldete Primärleistung. Auch die Neuherstellung ist eine Alternative der Nacherfüllung.

Von großer praktischer Bedeutung ist, dass dem Unternehmer ausdrücklich das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung (Nachbesserung) und Neuherstellung zusteht.

Dasselbe gilt, wenn der Unternehmer mehrere Möglichkeiten hat, durch Verbesserungen des bestehenden Werkes den Mangel zu beseitigen. Auch hier hat der Unternehmer das Wahlrecht, mit welchen Mitteln er den geschuldeten Erfolg bewirkt.

Macht der Unternehmer von der Möglichkeit Gebrauch, das Werk völlig neu herzustellen, so muss der Besteller gem. § 635 IV BGB das ihm gelieferte mangelhafte Werk nach Maßgabe der Rücktrittsvorschriften herausgeben.

Der Nacherfüllungsanspruch des Bestellers ist nur dann ausgeschlossen, wenn die Beseitigung des Mangels objektiv unmöglich ist oder wenn der für die Nacherfüllung erforderliche Aufwand in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Schuldners steht oder wenn diese nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist.

Voraussetzung für eine Selbstvornahme, für den Rücktritt und für die Minderung und für den Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung ist wieder der erfolglose Ablauf einer angemessenen Nachfrist.

Liegt die Voraussetzung für eine Selbstvornahme vor, so kann der Besteller den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Neu ins Gesetz aufgenommen wurde in § 637 III BGB der Anspruch des Bestellers auf einen Vorschuss für die zur Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen.

Bei Rücktritt und Minderung gibt es keine Besonderheiten.

Voraussetzungen für den Schadensersatzanspruch ist, dass der Unternehmer den Mangel zu vertreten hat. Die weiteren Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches richten sich nach den allgemeinen Vorschriften nach den §§ 280, 281, 283, 311 a BGB.

Der Ersatz von Mangelschäden, also Schadensersatz wegen des Mangels am Werk selbst, ist der Schadensersatzanspruch statt der Leistung, § 281 I BGB, den der Besteller nach erfolglosem Ablauf einer Frist zur Nacherfüllung verlangen kann.

Der Anspruch auf Ersatz der Mangelfolgeschäden (z. B. eines Wasserschadens in der Wohnung des Bestellers als Folge eines fehlerhaft installierten Wasserrohrs) unterfällt dem § 280 I BGB.

Gewährleistungsansprüche im Werkvertragsrecht sind ausgeschlossen, wenn der Besteller ein Werk in Kenntnis eines Mangels abnimmt, § 640 II BGB. Ausgeschlossen sind Gewährleisungsrechte auch, wenn das Werk aus einem vom Besteller gelieferten Stoff herzustellen ist und dieser Stoff unter einem Mangel leidet, § 651 BGB.

Gewährleistungsausschlüsse im Vertrag sind grundsätzlich zulässig, wenn der Werkunternehmer einen Mangel nicht arglistig verschwiegen hat oder eine Garantie übernommen hat.

Gewährleistungsausschlüsse in den AGB unterliegen der Inhaltskontrolle des § 309 Nr. 7 und § 309 Nr. 8 b BGB.

4. Verjährung

Die Verjährung von Ansprüchen aus dem Werkvertrag unterliegt einer besonderen Verjährungsvorschrift, § 634 a BGB. Diese ist sehr kompliziert gestaltet worden. Es empfiehlt sich hier anwaltliche Beratung.

VI.
Verbraucherschutz

Der Gesetzgeber hat im Interesse einer Einheit des Privatrechts einen großen Teil der bisherigen Verbraucherschutzgesetze in das BGB mit aufgenommen.

Verbraucher ist nach § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Unternehmer ist gemäß § 14 Abs. 1 BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Person in Gesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

1. Haustürgeschäfte

Haustürgeschäfte sind nunmehr in §§ 312 und 312 a BGB geregelt. Ein Haustürgeschäft ist dann anzunehmen, wenn der Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher eine entgeltliche Leistung zum Gegenstand hat und der Verbraucher zu dessen Abschluss nach den äußeren Umständen des § 312 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BGB bestimmt worden ist.

Ist der Verbraucher zum Vertragsabschluss durch mündliche Verhandlungen am Arbeitsplatz des  Verbrauchers oder im Bereich einer Privatwohnung bestimmt worden oder anläßlich einer vom Unternehmer oder von einem Dritten zumindest auch im Interesse des Unternehmers durchgeführten Freizeitveranstaltung oder im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zugänglicher Verkehrsflächen, liegt ein Haustürgeschäft vor.

§ 312 Abs. 1 Satz 1 BGB räumt dem Verbraucher bzw. dessen Ehegatten ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 355 BGB ein. Dieses Widerrufsrecht des Verbrauchers ist nach § 312 f Satz 1 BGB unabdingbar.

Dies bedeutet, dass zwar grundsätzlich zwischen Unternehmer und Verbraucher ein Vertrag geschlossen worden ist. Ein fristgerechter Widerruf vernichtet aber die auf Abschluss eines Vertrags gerichtete Willenserklärung des Verbrauchers. Die Widerrufsfrist für den Verbraucher beträgt nach § 355 Abs. 1 Satz 2 1. Halbsatz BGB zwei Wochen. Diese Widerrufsfrist kann zu Gunsten des Verbrauchers durch Vertrag verlängert, jedoch nicht verkürzt werden. Zur Fristwahrung genügt nach § 355 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz BGB die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an den Unternehmer. Das Verzögerungsrisiko trägt der Unternehmer, das Zugangsrisiko der Verbraucher. Der Verbraucher ist also wiederum gehalten, im Zweifelsfall den Zugang des Widerrufs nachzuweisen. Auch hier empfiehlt sich, wie beim Zugang einer Rechnung, die Zustellung unter Zeugen oder durch den Gerichtsvollzieher. Die Widerrufsfrist beginnt für den Verbraucher nach § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB in dem Zeitpunkt, in dem dem Verbraucher in Textform eine deutlich gestaltete Belehrung über sein Widerrufsrecht mitgeteilt worden ist. Die Widerrufsbelehrung muss den Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, ebenso enthalten, wie einen Hinweis auf die Form der Widerrufserklärung, die Widerrufsfrist (2-Wochen-Frist und Fristbeginn), den Umstand, dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung ausreicht und einen Hinweis darauf, dass eine Begründung für den Widerruf nicht abgegeben werden muss. Die deutlich gestaltete Widerrufsbelehrung muss dem Verbraucher in Textform (§ 126 b BGB) mitgeteilt werden. Ein Exemplar der Belehrung muss in jedem Fall beim Verbraucher verbleiben. Die Belehrung ist auch so zu gestalten, dass sie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers erregen kann.

Das Widerrufsrecht erlischt spätestens 6 Monate nach Vertragsschluss, § 355 Abs. 3 BGB.

Anstelle des Widerrufsrechts nach § 312 Abs. 1 Satz 1 BGB kann dem Verbraucher gemäß § 312 Abs. 1 Satz 2 BGB auch ein Rückgaberecht nach Maßgabe der Voraussetzungen des § 356 BGB eingeräumt werden.

Die Ersetzung des Widerrufsrechts durch ein Rückgaberecht bedarf der gesetzlichen Erlaubnis. Ausdrücklich im Gesetz zugelassen ist die Alternative für Haustürgeschäfte, wenn zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer im Zusammenhang mit diesem oder einem späteren Geschäft auch eine ständige Verbindung aufrecht erhalten werden soll, sowie für Teilzahlungsgeschäfte und für Fernabsatzverträge, soweit es um die Lieferung von Waren geht. Weitere Voraussetzung für ein Rückgaberecht ist, dass der Vertragsabschluss auf Grund eines Verkaufsprospekts erfolgt. In diesem Verkaufsprospekt muss eine deutlich gestalte Belehrung über das Rückgaberecht enthalten sein. Es muss die Möglichkeit bestehen, dass der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des Unternehmers eingehend zu Kenntnis nehmen konnte. Das Rückgaberecht muss in Textform eingeräumt werden, § 356 BGB.

Das Rückgaberecht wird grundsätzlich durch Rücksendung der Sache ausgeübt, § 356 Abs. 2 Satz 1 1. Alternative BGB. Nur ausnahmsweise, wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, genügt ein einfaches Rücknahmeverlangen, § 356 Abs. 2 Satz 1 2. Alternative BGB. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Unternehmers, § 357 Abs. 2 Satz 2 BGB.

Hat der Verbraucher trotz Widerruf/Rücksendung die Ware zuvor in Gebrauch genommen, kann der Unternehmer Ersatz für die Wertminderung nur dann verlangen, soweit sich der empfangene Gegenstand tatsächlich verschlechtert hat, § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB. Ein Wertminderungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn die Wertminderung ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist, § 357 Abs. 3 Satz 2 BGB.

2. Fernabsatzverträge

Fernabsatzverträge sind alle Verträge über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn, dass der Vertragsabschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt, § 312 b Abs. 1 BGB.

Wird ein Vertragsabschluss mittels Brief, Katalog, Telefonanruf, Telefax, E-Mail oder über Tele- und Mediendienste abgeschlossen, liegt ein Fernabsatzvertrag vor. Vorausgesetzt wird, dass der Vertragsabschluss unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln erfolgt. Es muss also sowohl das Vertragsangebot, § 145 BGB, wie auch die Annahme, §§ 146 ff BGB durch Fernkommunikationsmittel erfolgen.

Fernabsatzverträge sind also alle Verträge, bei denen sich die Vertragspartner nicht persönlich sehen. Ein Vertragsabschluss per Telefon oder per Telefax oder über das Internet sind Fernabsatzverträge. In der heutigen schnell-lebigen Zeit müssen Sie also davon ausgehen, dass ein Vertragsabschluss via Telefax, wie er üblich ist und wie ich ihn auch empfohlen habe, unter den § 312 b BGB fällt, mit der Folge, dass weitere vertragliche Pflichten erfüllt werden müssen.

Nicht unter den § 312 b BGB fallen Fernunterrichtsverträge, Verträge über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden, Finanzgeschäfte, Verträge über die Veräußerung von Grundstücken, Verträge über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie Freizeitgestaltung.

Alle anderen Verträge unterfallen den Regelungen der §§ 312 b – 312 d BGB.

Vor Abschluss des Fernabsatzvertrages muss der Unternehmer den Verbraucher in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich über einige Aspekte des Geschäfts informieren. Es gibt hierzu eine Informationspflichten-VO, deren Lektüre empfohlen wird. Der Unternehmer muss den Verbraucher also informieren über seine Identität, seine Anschrift, die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung, sowie darüber, wie der Vertrag zustande kommt, die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn der Vertrag eine dauernde oder regelmäßige wiederkehrende Leistung zu Inhalt hat, muss ein Vorbehalt gemacht werden, dass eine in Qualität und Leistung gleichwertige Leistung erbracht wird und, wenn dies nicht möglich ist, einen Vorbehalt, dass die versprochene Leistung nicht erbracht wird. Es muss der Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und sonstiger Preisbestandteile genannt werden. Ggf. zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten, Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung müssen dem Verbraucher mitgeteilt werden. Er muss auch über das Bestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts aufgeklärt werden. Kosten, die dem Verbraucher durch die Nutzung von Fernkommunikationsmittel entstehen, müssen dem Verbraucher genannt werden, sofern sie über die üblichen Grundtarife hinausgehen.

Zu beachten ist, dass diese vorvertragliche Informationspflicht durch die Kontaktaufnahme via Fernkommunikationsmittel ausgelöst wird. Die Pflicht entsteht also bereits im Stadium der Vertragsanbahnung.

Es gibt auch nachvertragliche Informationspflichten, gemäß §3 12 c Abs. 2 BGB. Der Unternehmer hat dem Verbraucher, sofern er dies nicht bereits schon vor Vertragsabschluss getan hat, einige der vor Vertragsabschluss erteilten Informationen mitzuteilen. Es handelt sich hierbei um seine Identität, seine Anschrift, die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung, die Mindestlaufzeit des Vertrags (siehe oben), den Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern oder sonstiger Preisbestandteile, ggf. zusätzliche anfallende Liefer- und Versandkosten, Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung, das Bestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts. Diese Informationen haben alsbald, spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags bzw. Lieferung der Ware an den Verbraucher in Textform zu erfolgen.

Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen entspricht dem Widerrufs- und Rücktrittsrecht bei Haustürgeschäften mit den genannten Ausnahmen.

Ein Verstoß gegen die Informationspflichten des § 312 c BGB führt nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts. Die Widerrufsfrist wird jedoch auf bis zu 6 Monate verlängert. Eine systematische Verletzung der Informationspflichten des § 312 c BGB stellt u. U. einen Verstoß gegen § 1 UBG dar.

Eine Ausnahme bei Fernabsatzverträgen gilt bei Verträgen über Dienstleistungen. Wenn die Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers sofort erbracht oder von ihm selbst veranlasst wird, erlischt das Widerrufsrecht sofort, § 312 d Abs. 3 BGB. Der Unternehmer muss also mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen haben.

Ich in meiner Kanzlei mache bei Verträgen, die ausschließlich über Telefon oder Telefax zustande kommen, ein Anschreiben, in dem mir der Verbraucher bestätigt, dass er mich ermächtigt, sofort mit der Dienstleistung zu beginnen.

3. Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr

Für Geschäfts im elektronischen Geschäftsverkehr gelten die Pflichten des § 312 e BGB.

Anwendbar ist § 312 e BGB auf alle Verträge, bei denen der Kunde einen Tele- und Mediendienst elektronisch zum Zweck einer Bestellung individuell aufrufen kann. Hauptanwendungsfall dürfen inzwischen Bestellungen über das Internet sein.

Nach den Vorgaben der E-Commers-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft muss der Unternehmer folgende Punkte beachten:

Der Unternehmer hat dem Kunden angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung erkennen und berichtigen kann.

Der Unternehmer muss dem Kunden auch alle Informationen geben, die in der Informationspflichen-VO enthalten sind. Dies betrifft die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, Informationen darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsabschluss von dem Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist, Informationen darüber, wie er Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkennen und berichtigen kann, Informationen über  die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehenden Sprachen und Informationen über sämtliche einschlägigen Verhaltenscodices, deren sich der Unternehmer unterwirft. Es muss auch eine Möglichkeit eines elektronischen Zugangs zu diesen Regelwerken gegeben werden.

Ein Beispielsfall findet sich auf unserer Homepage. Dort haben wir einen Link auf die Internetseite der Bundesrechtsanwaltskammer gesetzt. Dort kann sich unser Kunde über die einschlägigen berufsrechtlichen Regelungen (Bundesrechtsanwaltsordnung, Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, Berufsordnung für die Rechtsanwälte) informieren.

Der Unternehmer hat dem Kunden im Übrigen nach dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Weg eine Bestätigung zu erteilen.

Der Unternehmer muss dem Kunden auch die Möglichkeit verschaffen, dass dieser sich die Vertragsbedingungen einschließlich der AGB ansehen, herunterladen und abspeichern kann.

Die oben genannten Regeln sind unabdingbar, § 312 f BGB.

VII.
Verjährung

1. Gegenstand und Rechtsfolgen der Verjährung

Ansprüche, die eine Person gegen eine andere hat, unterliegen der Verjährung. Die Rechtsfolgen der Verjährung werden jetzt in den §§ 214-218 BGB geregelt. Danach gibt die Verjährung demjenigen, der sich auf sie beruft, ein Leistungsverweigerungsrecht.

Des bedeutet, dass derjenige, der sich auf Verjährung beruft, seine Leistung nicht mehr erbringen muss.

Ansprüche auf Nebenleistungen verjähren grundsätzlich mit der Hauptforderung, § 217 BGB.

Wenn Sie einen Anspruch, Kaufpreisanspruch oder Werklohnanspruch gegen einen anderen geltend machen und dieser sich auf Verjährung berufen kann, muss er Ihnen den Kaufpreis bzw. Werklohn nicht mehr bezahlen. Es gibt jedoch einen Trick, wie Sie diese Falle umgehen können.

Wenn Sie jemanden kennen, der gegenüber demjenigen, der sich auf Verjährung beruft, einen Anspruch hat, so können Sie dieser Person Ihren verjährten Anspruch abtreten. Dieser kann dann gegenüber seinem Gläubiger mit Ihrer verjährten Forderung aufrechnen.

2. Verjährungsfristen

Die bedeutensde Neuerung bringt § 395 BGB. Die Regelung sieht eine Verkürzung der regelmäßigen Verjährungsfrist von dreißig Jahren auf drei Jahre vor. Damit verbunden ist die Subjektivierung des Verjährungsbeginns gem. § 199 I Nr. 2 BGB. Die regelmäßige Verjährung beginnt nunmehr mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und in dem der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen sowie der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder grobfahrlässig nicht erlangt hat.

Soweit es auf die Kenntnis des Verjährungsbeginns ankommt, kann dies dazu führen, dass der Verjährungslauf erst beträchtliche Zeit nach der Anspruchsentstehung beginnt. Es sind daher Maximalfristen eingeführt worden, nach deren Verstreichen in jedem Fall Verjährung eintritt.

So beträgt z. B. die Höchstfrist, nach der Ansprüche ohne Rücksicht auf das Kenntnis- oder Erkennbarkeitskriterium verjähren, grundsätzlich 10 Jahre ab Anspruchsentstehung. Für Schadensersatzansprüche, die nicht auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, gilt ohne Rücksicht auf ihre Entstehung eine Höchstfrist von 30 Jahren, beginnend mit dem schadenstifdenden Ereignis, § 199 III und § 199 IV BGB.

Bei Schadensersatzansprüchen, die auf der Verletzung des Lebens, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, ist gem. § 199 II BGB die absolute Verjährungsfrist von 30 Jahren bestehend.

Es gibt Sonderverjährungsfristen. Für Herausgabeansprüche aus Eigentum und anderen dinglichen Rechten, für familien- und erbrechtliche Ansprüche sowie für titulierte Ansprüche gilt weiterhin die dreißigjährige Verjährungsfrist.

Ansprüche auf Übertragung des Eigentums bzw. Einräumung dinglicher Rechte an Grundstücken verjähren in 10 Jahren, § 196 BGB.

Eine gewährleistungsrechtliche Sonderverjährung gibt es im Kauf- und Werkvertragsrecht.

Für kauf- und werkvertragliche Mängelansprüche ist grundsätzlich eine Frist von zwei Jahren vorgesehen (§ 438 I Nr. 3 BGB, § 634 a I Nr. 1 BGB). Diese beginnt abweichend von § 199 I BGB nicht erst mit Kenntnis oder grobfahrlässiger Unkenntnis, sondern bereits mit Lieferung der Sache, § 438 II BGB beim Kaufvertrag oder Abnahme des Werks, § 634 a II BGB beim Werkvertrag.

Erhaltend bleibt die fünfjährige Frist für den Fall der Errichtung mangelhafter Bauwerke, § 634 a I Nr. 2 BGB, die jetzt auch für die Gewährleistungsansprüche bei mangelhaften in Bauwerke eingebauten Sachen sowie für den Kauf von Bauwerken übernommen wurde, § 438 I Nr. 2 BGB.

Hat der Verkäufer bzw. der Werkunternehmer den Mangel arglistig verschwiegen, verbleibt es gem. § 438 III BGB bzw. § 634 a III BGB bei der dreijährigen Regelverjährung, nach §§ 195, 199 BGB.

Eine Darstellung der einzelnen Verjährungsvorschriften würde den Rahmen dieses Skripts sprengen. Diesbezüglich wird ebenfalls anwaltliche Beratung empfohlen.

3. Verjährungsvereinbarungen

Neu in das Verjährungsrecht eingefügt wurde die Möglichkeit, die Verjährung durch Parteiabreden bis zu einer Höchstfrist von 30 Jahren zu verlängern, § 202 II BGB.

Nach wie vor möglich ist die Vereinbarung einer erleichterten Verjährung. Entscheiden sich die Parteien hierfür, sind im Verbrauchsgüterkauf allerdings die Restriktionen des § 475 II BGB zu berücksichtigen. Bei der Verwendung von allgemeinen Geschäftsbedingungen ist zudem den Klauselverboten des § 309 Nr. 7 a und b, § 309 Nr. 8 a und b ff BGB sowie des § 307 BGB Rechnung zu tragen.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Verjährungsfrist in allgemeine Geschäftsbedingungen höchstens auf ein Jahr beschränkt werden kann. Eine kürzere Verjährung ist nicht zulässig.

4. Neubeginn und Hemmung

Ebenfalls umgestaltet worden sind die Hemmung und der Neubeginn der Verjährung.

Der Neubeginn der Verjährung soll nur noch bei Anerkenntnis- und Vollstreckungshandlungen eintreten, § 212 BGB.

In der Praxis müssen Sie Folgendes beachten:

Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Anspruch, der gegen Sie geltend gemacht wird, verjährt ist, dürfen Sie nicht durch eine Abschlagszahlung, durch eine Zinszahlung, durch eine Sicherheitsleistung oder in anderer Weise den Anspruch anerkennen. Sonst beginnt die Verjährungsfrist von Neuem zu laufen.

Verschiedentlich versuchen Gläubiger, die wissen, dass ihre Ansprüche zu verjähren drohen, den Schuldner zu einer Teilzahlung zu veranlassen, um die Verjährungsfrist neu beginnen zu lassen.

Bei der Hemmung der Verjährung wird der Zeitraum, währenddessen die Verjährung gehemmt ist, in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet. Hierbei ist zu beachten, dass nach Beendigung der Hemmung die Verjährungsfrist weiterläuft. Sie beginnt also nicht erneut von vorne.

Wesentlichster Hemmungstatbestand ist § 203 BGB. 

Wenn zwei Parteien über einen Anspruch verhandeln, z. B. im Arzthaftungsrecht über Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche, so ist während der Zeit, in der dauernde und zusammenhängende Verhandlungen stattfinden, der Lauf der Verjährungsfrist gehemmt. 

Wenn Verhandlungen von einer der beiden Seiten abgebrochen werden, ist höchste Eile geboten. Dann müssen nämlich verjährungsunterbrechende Maßnahmen, wie z. B. die Zustellung eines Mahnbescheids oder Erhebung einer Klage ergriffen werden.

Auch ein Verfahren vor einer anerkannten Gütestelle, ein Gutachterverfahren nach § 641 a BGB oder ein selbstständiges Beweisverfahren hemmen die Verjährung. Sie unterbrechen die Verjährung nicht mehr wie früher.

Auch hier gilt, dass nach Beendigung der Güteverfahren oder des selbständigen Beweisverfahrens umgehend weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen.







